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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Eine vom Kanton St. Gallen im Oktober 2022 eingereichte Standesinitiative forderte
eine Präzisierung der zulässigen Bautätigkeit in Weilerzonen im RPG. Nach geltendem
Recht gehören Weilerzonen nicht zur Bauzone und dienen in erster Linie der Erhaltung
der traditionellen Siedlungsstruktur ausserhalb der Bauzone. So sind Weilerzonen nicht
explizit von der Bautätigkeit ausgenommen, wie eine solche tatsächlich aussehen
könnte, wird jedoch nicht näher beschrieben. So müsse das zulässige Ausmass der
baulichen Tätigkeit in Weilerzonen nach Ansicht des Kantons St. Gallen im RPG
präzisiert werden, insbesondere um für Rechtssicherheit bei der Schliessung von
Baulücken zu sorgen. 
Die UREK-SR gab sich zurückhaltend bei ihren Erwägungen zum Vorstoss des Kantons
St. Gallen. Es müsse verhindert werden, dass Weilerzonen zu «Ausweichzonen»
mutieren und die Erhaltung des traditionellen Ortsbildes könnte durch Neubauten in
diesen Zonen gefährdet werden. Zusätzlich liege die Standesinitiative dem Rat zu einem
schlechten Zeitpunkt vor, da erst in der Herbstsession 2023 – nach jahrelanger Arbeit –
die zweite Revision des RPG angenommen worden sei, äusserte sich
Kommissionssprecherin Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) in der Wintersession 2023.
In dieser Revision habe man entschieden, dass in der Nichtbauzone besonders das
landwirtschaftliche Interesse priorisiert werden soll. Eine erneute Änderung des RPG so
kurz nach der lange umkämpften Einigung würde deren Glaubwürdigkeit einschränken.
Vor diesem Hintergrund empfehle die UREK-SR, der Standesinitiative keine Folge zu
geben, so die Kommissionssprecherin. In einem Einzelantrag argumentierte Esther
Friedli (svp, SG), dass es in diesem Vorstoss nicht darum gehe, die Trennung zwischen
Bau- und Nichtbauzone in Frage zu stellen. Vielmehr sei durch die aktuelle
Rechtsprechung die Bautätigkeit in bereits erschlossenen Gebieten auf dem Land stark
eingeschränkt, womit auch eine allfällige Verdichtung innerhalb der Weilerzone nicht
möglich sei. Deshalb sollte das RPG dahingehend angepasst werden, dass Neubauten
zur Schliessung von Baulücken zulässig sein sollten. Auf dieses Votum hin entschied der
Ständerat mit 23 zu 17 Stimmen, der Standesinitiative Folge zu geben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2023
VIKTORIA KIPFER

Wohnungsbau und -eigentum

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

1) AB SR, 2023, S. 1205 f.; Bericht UREK-SR vom 16.11.23
2) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.; Presse vom 23.6.03.
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